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Seit geraumer Zeit wird in der Öffentlichkeit beklagt, 
dass die Ausbildungsleistung deutscher Hoch-

schulen weitgehend mittelmäßig ist. Bei vielen der 
nachfragestarken Studiengängen klafft eine große Lü-
cke zwischen angebotener Kapazität und Nachfrage. 
Studierende und Professoren beklagen das mangeln-
de Engagement und Können der jeweils anderen Seite. 
In einigen Bundesländern kommt verstärkend hinzu, 
dass die staatliche Finanzierung der Hochschulen auf-
grund der schwierigen Lage der öffentlichen Haushalte 
immer knapper ausfällt. Neben einer schlechten per-
sonellen Betreuung und fehlenden Arbeitsmaterialien 
führt dies insbesondere in den experimentellen Diszipli-
nen zu einer gefährlichen Überalterung der Gerätschaf-
ten und zu einer teilweise unzumutbaren baulichen 
Ausstattung.

Der Zustand unserer Hochschulen ist nicht neu, son-
dern das Ergebnis einer über Jahrzehnte andauernden 
Entwicklung. Fast ebenso lange hat es - insbesondere 
auf Seiten der Ökonomen - jene gegeben, die vor den 
gesamtwirtschaftlichen Folgen einer verfehlten Hoch-
schulpolitik gewarnt haben1. In unregelmäßigen Ab-
ständen rückt daher die Bildungs- und somit auch die 
Hochschulpolitik auf die politische Agenda. Den letz-
ten großen Auslöser für eine solche Debatte lieferte der 
ehemalige Bundespräsident Roman Herzog mit seiner 
Grundsatzrede anlässlich des Berliner Bildungsforums 
1997.

Während sich alle Parteien in ihren Sonntagsreden 
darüber einig zu sein scheinen, dass Bildungspolitik 
haushaltspolitische Priorität erhalten solle, ist man sich 
über ordnungspolitische Veränderungen weitgehend 
uneins. Sicher wäre ein Großteil der zu beobachten-
den Probleme zu lösen, wenn die Politik ihren Lip-
penbekenntnissen gegenüber der Wissenschaft auch 
fi nanzwirksame Taten folgen lassen würde.

Tim Stuchtey

Hochschulfi nanzierung: Schluss mit dem 
Verbot von Studienentgelten

Die Hochschulausbildung in Deutschland gerät immer wieder in die Kritik. Die Aus-
bildungsleistung der Hochschulen erreicht im Vergleich mit anderen Ländern nur 
ein mittelmäßiges Niveau. Welche Rolle spielt dabei die Hochschulfi nanzierung? 

Führen Studienentgelte zu besseren Ergebnissen?

Doch auch eine ausreichende staatliche Finanzie-
rung kann die Anreize zu ineffi zienten Verhaltensweisen 
der Hochschulangehörigen nicht überdecken. Gerade 
in Zeiten, in denen die staatlichen Haushalte über 
knappe Mittel verfügen, ist es für die Wissenschaft not-
wendig, der Gesellschaft zu demonstrieren, dass das 
in sie investierte Geld effektiv und nutzbringend für die 
Allgemeinheit verwendet wird.

Um dies zu erreichen, muss es zunächst zu einer 
Veränderung der ökonomischen Anreizsituation an den 
Hochschulen kommen. Hierfür ist es notwendig, Hoch-
schulpolitik nicht mehr als einen Teilbereich der So-
zialpolitik zu begreifen, in dem es im Wesentlichen 
darum geht, sozial unterprivilegierten Schichten eine 
höhere Bildungsbeteiligung zu verschaffen. Auch öko-
nomische Fragen der Hochschulorganisation und –fi -
nanzierung müssen eine Rolle spielen.

Argumente für Studiengebühren

Ein Punkt, der hierbei schon fast dogmatisch und 
mit großer Heftigkeit diskutiert wird, ist die Frage, ob 
es Hochschulen erlaubt sein soll, Studienentgelte zu 
erheben. Im Moment erleben wir gerade wieder ein 
Aufl eben dieser Diskussion, weil die Bundesbildungs-
ministerin Bulmahn versucht, jedes weitere konstrukti-
ve Nachdenken in dieser Frage durch ein gesetzliches 
Verbot von Studiengebühren für das Erststudium zu 
unterbinden. Die meisten Ökonomen scheinen sich 
hingegen einig zu sein, dass Studienentgelte bei Leh-
renden und Lernenden einen Beitrag zu einem verbes-
serten Anreizsystem leisten können, das beide Seiten 
zu einem effi zienten Handeln innerhalb der Hochschu-
len anleitet, ohne dabei notwendigerweise sozial dis-
kriminierend zu wirken.

1 Vgl. z.B. C. C. von We i z s ä c k e r : Lenkungsprobleme der Hoch-
schulpolitik, in: H. A r n d t , D. S w a t e k  (Hrsg.): Grundfragen der In-
frastrukturplanung für wachsende Volkswirtschaften, Schriften des 
Vereins für Socialpolitik, N.F., Band 58, Berlin 1971, S. 535 – 553; oder 
U. van L i t h : Der Markt als Ordnungsprinzip des Bildungsbereichs, 
München 1985.

Dr. Tim Stuchtey, 33, war Mitarbeiter am Fachge-
biet für Wirtschafts� und Infrastrukturpolitik der 
technischen Universität Berlin.



Wirtschaftsdienst 2002 • 5

BILDUNGSPOLITIK

291

Doch hängt das Maß einer möglichen Verbesserung 
der Ausbildungs- und Studienleistung nicht nur von der 
Frage ab, ob man Studienentgelte erheben darf, son-
dern auch entscheidend von der Ausgestaltung des 
Tarifsystems. Im Folgenden soll daher ein solches Ta-
rifmodell hergeleitet werden. Hierfür werden zunächst 
kurz die Argumente benannt, die für Studienentgelte 
sprechen. Anschließend werden die gewichtigsten Ge-
genargumente untersucht und dabei gezeigt, dass sie 
einem Gebührensystem nicht entgegenstehen. Zuletzt 
wird ein Entgeltsystem beschrieben, mit dem eine ef-
fi ziente Lenkung erreicht werden kann und dessen 
Finanzierungseffekt anhand eines einfachen Zahlen-
beispiels verdeutlicht wird.

Während an den Hochschulen immer noch ein dog-
matischer Streit um das „Ob“ von Studiengebühren 
geführt wird, scheinen sich in der Öffentlichkeit immer 
mehr Meinungsführer in dieser Frage einig zu sein. Die 
Vorteile der Lenkung über Preise und des Wettbewerbs 
im Bildungssektor setzen sich in der Diskussion gegen 
die Bildungsideologie der 70er Jahre durch. Die Argu-
mente für Studienentgelte lassen sich in vier Punkten 
zusammenfassen:

Effi zienzargument

Durch Studiengebühren werden alle Hochschulan-
gehörigen zu einem effi zienten Umgang mit Ressour-
cen angehalten. Die Hochschule bzw. die Fakultäten 
als eigentliche Anbieter von Studiengängen haben ei-
nen Anreiz, Studierende durch eine hochwertige und 
gut organisierte Lehre anzuziehen und ihre Nachfrager 
als Kunden zu behandeln, statt sie als Last zu emp-
fi nden. Trifft ihr Angebot nicht die Bedürfnisse der 
Studierenden, werden diese die Hochschule wech-
seln und der Fakultät stehen weniger fi nanzielle Mittel 
zur Verfügung. Die Einsicht für die Notwendigkeit ei-
ner Studienreform wird schneller reifen als heute, weil 
Hochschulen im Wettbewerb um die Gunst der Studie-
renden und das durch sie zufl ießende Geld stehen. 

Auf Seiten der Studierenden wird mit den Ressour-
cen der Hochschule und mit der eigenen Lebenszeit ef-
fektiver umgegangen, Veranstaltungen werden besser 
vorbereitet, wodurch sich letztlich die überlangen Aus-
bildungszeiten verkürzen. Kürzere Ausbildungszeiten 
führen wiederum zu einer längeren Lebensarbeitszeit, 
was zum einen die mit der demographischen Entwick-
lung in Deutschland zusammenhängenden Probleme 
lindert und zum anderen über ein gestiegenes Le-
benseinkommen auch einen Selbstfi nanzierungseffekt 
für ein Studienentgelt system hat.

Die Einführung von Studienentgelten ist unmittelbar 
mit der Frage verbunden, wie diese von Studierenden 
fi nanziert werden können. Dabei haben Akademiker 
in der Regel ein weit überdurchschnittliches Einkom-
men und sind deutlich weniger von Arbeitslosigkeit 
betroffen, als Menschen mit geringeren Bildungs-
abschlüssen. Die Zahlen der OECD in der Tabelle sind 
nur ein empirischer Beleg hierfür.

Verteilungsargument

Die heutige steuerfi nanzierte Hochschulausbildung 
führt über das gesamte Leben gesehen zu einer Um-
verteilung von Arm zu Reich. Eine Beteiligung der Stu-
dierenden an ihren Ausbildungskosten erscheint daher 
schon aus sozialpolitischen Gründen erforderlich, zu-
mal in nicht-akademischen Berufen die Ausbildung 
vielfach und vermehrt selbst fi nanziert werden muss.

Trotz des höheren Lebenseinkommens haben Stu-
dierende während ihres Studiums in der Regel kein 
ausreichendes Einkommen, um eine zusätzliche fi nan-
zielle Belastung durch Studienentgelte tragen zu kön-
nen. Hier kann jedoch durch eine Vorfi nanzierung über 
den Kapitalmarkt Abhilfe geschaffen werden. Eine sol-
che Regelung wäre auch dem Investitionscharakter 
eines Studiums in das eigene Humankapital angemes-
sen.

Allerdings gibt es auch Gründe dafür, dass ohne 
weitere staatliche Rahmenbedingungen das Markter-
gebnis einer solchen Lösung nicht optimal wäre. So 
kann man vermuten, dass junge Menschen ohne fi -
nanzielle Hilfen vom Studium fern gehalten würden, 
auch wenn dies aus gesamtgesellschaftlicher Sicht 
suboptimal wäre2. Solche Fehlentwicklungen können 
aber durch eine geeignete Regulierung zum Beispiel 
durch eine staatliche Ausfallbürgschaft geheilt werden. 

Universitäts-
ausbildung 

Nicht-univer-
sitäre tertiäre 
Ausbildung

Obere 
sekundäre 
Ausbildung 

Primäre und 
niedrige 

sekundäre 
Ausbildung

2 Vgl. T. S t u c h t e y : Die Finanzierung von Hochschulbildung – Eine 
fi nanzwissenschaftliche Analyse und ihre ordnungspolitischen Konse-
quenzen, Europäische Schriften zu Staat und Wirtschaft, Band 6, Ba-
den-Baden 2001, S. 151 ff.

3 Vgl. z.B. Centrum für Hochschulentwicklung (CHE): Modell für einen 
Beitrag der Studierenden zur Finanzierung der Hochschulen (Studien-
beitragsmodell), Mai 1998; oder T. S t u c h t e y, a.a.O.

Q u e l l e : OECD: Bildung auf einen Blick – OECD Indikatoren 2000, 
Paris 2000, S. 328.

Relatives Erwerbseinkommen aus Beschäftigung 
von 25-65-Jährigen

(nach Bildungsstand und Geschlecht im Jahre 1997)

Männer  88 100 106 156
Frauen  87 100 111 156
Insgesamt  81 100 108 163
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Für eine sozialverträgliche Finanzierung über Bildungs-
darlehen, die einkommensabhängig nach dem Studi-
um getilgt werden, sind an anderer Stelle praktikable 
Vorschläge gemacht worden3.

Finanzierungsargument

Die Ausstattung und der bauliche Zustand der deut-
schen Hochschulen ist vielerorts katastrophal. Univer-
sitäten und Fachhochschulen sind häufi g hoffnungslos 
überfüllt und einzelne Studiengänge derart nachge-
fragt, dass sich die Anbieter nur mit Hilfe des Numerus 
Clausus (NC) gegen die jungen Menschen wehren kön-
nen. Während Headhunter weltweit nach Informatikern 
und Ingenieuren Ausschau halten, wird in Deutschland 
der Studienzugang eingeschränkt.

Die meisten Bundesländer sind aufgrund ihrer ange-
spannten Haushaltslage nicht in der Lage, die dringend 
notwendigen fi nanziellen Mittel für den quantitativen 
und qualitativen Ausbau der Hochschulen aufzubrin-
gen. Ein fi nanzieller Beitrag der Studierenden, der tat-
sächlich den Hochschulen zufl ießt und nicht in den 
Kassen der Finanzminister verschwindet, kann eine 
echte Verbesserung der Ausbildungssituation bewir-
ken und kommt damit direkt den Studierenden zugu-
te.

Arbeitsmarktargument

Bislang werden von den Abiturienten bei der Wahl 
des Studienganges noch zu wenig die späteren Be-
rufsmöglichkeiten und die Arbeitsmarktsituation in Be-
tracht gezogen. Dieses hat sicherlich zahlreiche und 
zum Teil auch rationale Gründe, die mit den individuel-
len Präferenzen der jungen Menschen zusammenhän-
gen und selbstverständlich respektiert werden müssen. 
Doch ein eigener fi nanzieller Beitrag zu den Ausbil-
dungskosten kann die Perspektive für den Investiti-
onscharakter der Studienentscheidung schärfen und 
zugleich helfen, Angebot und Nachfrage auf dem Ar-
beitsmarkt besser aufeinander abzustimmen. Zwar ist 
auch das keine Garantie dafür, dass sich die Arbeits-
marktsituation während des Studiums nicht ändert 
und damit auch das tatsächlich erzielbare Einkommen, 
doch wird die Studienwahl bewusster und auf einem 
besseren Informationsstand getroffen. Zudem schützt 
eine solche dezentrale Vorgehensweise vor kollektiven 
Irrtümern, wie sie bei einer staatlichen Bildungs- und 
Kapazitätsplanung vorprogrammiert sind und sich in 
der Vergangenheit regelmäßig ergeben haben.

In der Diskussion um die Einführung von Studien-
gebühren werden neben zahlreichen eher emotionalen 
Einwürfen von den Gegnern einer fi nanziellen Betei-
ligung der Akademiker an ihren Ausbildungskosten 

insbesondere vermeintliche externe Nutzen der Hoch-
schulbildung, das so genannte Steuerargument und 
der bereits bestehende Mangel an Akademikern ange-
führt. Alle drei Argumente können wenig überzeugen.

Externer Nutzen der Hochschulbildung

Der Kern dieses Arguments geht darauf zurück, dass 
man unterstellt, Akademiker würden durch ihre Ausbil-
dung im Arbeitsleben die Produktivität nicht studierter 
Kollegen steigern, ohne hierfür ausreichend (fi nanziell) 
kompensiert zu werden. Ein akademisch gebildeter 
Vorgesetzter wird seinen Mitarbeitern ein Vorbild sein 
und ihnen Arbeitsmethoden vermitteln, die dazu füh-
ren, dass sie selbst produktiver werden als ohne den 
studierten Vorgesetzten. Das Einkommen des Akade-
mikers ist also geringer als der gesellschaftliche Nutzen 
seines Studiums, weil die Produktivitätssteigerungen 
seiner Mitarbeiter zwar auf ihn zurückgehen, ihm aber 
nicht zugute kommen4. Als Konsequenz hieraus wird 
die Forderung abgeleitet, wenigstens die Ausbildungs-
kosten gesamtgesellschaftlich über Steuergelder zu fi -
nanzieren. Der Kern des Arguments lautet also: ein 
Akademiker gibt der Gesellschaft mehr als er von ihr 
zurück bekommt, daher ist es für die Gesellschaft öko-
nomisch sinnvoll und zudem nur fair, möglichst vielen 
jungen Menschen ein Studium zu bezahlen.

Der positive Effekt des Akademikers auf seine Mit-
arbeiter ist für ein Unternehmen sicher begrüßenswert, 
aber dennoch kein (internalisierungsbedürftiger) exter-
ner Effekt im ökonomischen Sinne. Bekommt der Ma-
nager doch gerade deshalb ein höheres Gehalt als 
seine Mitarbeiter, weil er sie führt und zu größeren 
Leistungen anspornt. Außerdem ist der Nutzen, der 
sich aus der Arbeitsteilung und der damit verbundenen 
Spezialisierung ergibt, immer größer als der Lohn für 
die Arbeit5. Andernfalls müsste man es einer Kinder-
gärtnerin zurechnen, dass erst ihre Arbeit es möglich 
macht, dass beide Elternteile eines Kindes berufstätig 
sind. Die Arbeitsteilung würde sich nicht mehr lohnen, 
da die Kindergärtnerin das gesamte Einkommen des 
zweiten Elternteils abschöpfen würde.

Steuerargument

Einen weiteren Grund für die steuerfi nanzierte 
Hochschulausbildung leiten die Gebührengegner aus 
der bereits aufgezeigten empirischen Tatsache ab, 
dass Akademiker ein überdurchschnittliches Le-
benseinkommen erzielen. Wegen des progressiven 
Einkommensteuertarifs bezahlen sie daher auch über-

4 Vgl. U. van L i t h , a.a.O., S. 18 ff.

5 Die Entlohnung ergibt sich in der (volkswirtschaftlichen) neoklassi-
schen Theorie aus dem Grenzwertprodukt der geleisteten Arbeit und 
eben nicht aus dem Gesamtprodukt.
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durchschnittlich viel Steuern und beteiligen sich somit 
überproportional an der Finanzierung staatlicher Leis-
tungen. Das Studium stellt nach dieser Auffassung eine 
Investition der Gesellschaft in den zukünftigen Steu-
erzahler dar, der umso mehr Geld zukünftig in die öf-
fentlichen Kassen einzahlt, je mehr Wissen man ihm im 
staatlichen Bildungssystem vermittelt.

Dieses Argument ist schon allein deswegen nicht 
überzeugend, weil man es genauso für nicht-akade-
mische Ausbildungsgänge anwenden kann, die aber 
ohne großen Protest überwiegend privat oder von der 
Wirtschaft fi nanziert werden. Jede (erfolgreiche) Hu-
mankapitalinvestition kann das Einkommen erhöhen, 
unabhängig davon, ob es sich um eine akademische 
Ausbildung handelt oder nicht. Würde man das Argu-
ment zu Ende denken, müssten jegliche Investitionen 
- auch in Maschinen - hiernach vom Staat fi nanziert 
werden. Daneben ist das Steuerargument aber auch 
theoretisch unsauber, weil eine Steuer doch gerade 
dadurch charakterisiert ist, dass sie eine Abgabe ohne 
Gegenleistung ist, die ausschließlich nach dem Leis-
tungsfähigkeitsprinzip erhoben wird6.

Mangel an Akademikern

Bereits heute werden in Deutschland trotz des 
schwachen Wirtschaftswachstums Informatiker und 
bestimmte Ingenieure auf dem Arbeitsmarkt dringend 
gesucht. Sobald die gegenwärtige Schwäche über-
wunden ist, wird dieser Mangel sich noch deutlich 
verstärken und bald auch andere Disziplinen errei-
chen. Die demographische Entwicklung verstärkt die-
sen Trend noch. Führt man in einer solchen Situation 
Studienentgelte ein, so wird die Nachfrage nach Stu-
dienplätzen zurückgedrängt und das Angebot an Aka-
demikern mittelfristig damit weiter verknappt.

Diesem Argumentationsstrang wäre im Grunde 
nichts entgegen zu setzen, wenn man davon ausgeht, 
dass die Einführung eines vernünftigen Entgeltsys-
tems nicht auch das Studienangebot und das Verhal-
ten der nachfragenden Studierenden verändern würde. 
So wird die Aussicht auf zusätzliche Einnahmen für 
die Fakultät dazu führen, dass Studiengänge stärker 
an den Bedürfnissen der Studierenden ausgerichtet 
werden und insbesondere der Studiumsverlauf effekti-
ver organisiert wird. Hierdurch werden die überlangen 
deutschen Studienzeiten verkürzt, was ein Studium at-
traktiver und letztlich auch profi tabler macht, weil die 
Lebensarbeitszeit dadurch verlängert wird. Was bleibt, 
ist eine Verdrängung all jener, die an den Hochschulen 
geparkt sind, ohne aber ernsthaft an einem Studium 

interessiert zu sein, weil mit dem Studentenstatus zahl-
reiche weitere monetäre Vorteile verbunden sind7. Die-
ser Verdrängungseffekt wäre aus ökonomischer Sicht 
eher positiv zu beurteilen.

Einschränkend muss allerdings zugestanden wer-
den, dass es aufgrund des jahrelangen Gratisstudiums 
in Deutschland durch zum Beispiel kostendeckende 
Studienentgelte zu übertriebenen Anpassungsreaktio-
nen bei der Studierneigung junger Menschen kommen 
kann, die auch aus gesamtwirtschaftlichen Erwägun-
gen heraus negativ zu beurteilen sind. Dies spricht für 
einen sanften Übergang bei der Einführung von Stu-
dienentgelten, um mit kleinen Beträgen bei Lernenden 
und Lehrenden das Gefühl für Leistung und Gegenleis-
tung zu stärken.

Ein Vorschlag

Als Konsequenz aus der vorangegangenen Argu-
mentation kann man feststellen, dass ein Verbot von 
Studiengebühren, so wie es jetzt vom Bundestag be-
schlossen wurde, ökonomisch unsinnig ist und den 
gegenwärtigen schlechten Stand der deutschen Hoch-
schulausbildung festschreibt. Studierende sollten zu-
mindest einen Teil der von ihnen verursachten Kosten 
selbst fi nanzieren, woraus sich unmittelbar zwei Fra-
gen ergeben:

• Wie sollen Studierende Studiengebühren überhaupt 
fi nanzieren?

• Wie fl ießt das Geld von den Studierenden an die 
Hochschulen?

Finanzierung von Studiengebühren

Während die Sozialpolitik in einem Studierenden nur 
das bedauernswerte Produkt seiner familiären Herkunft 
sieht, ist er aus ökonomischer Sicht eine eigenständige 
Person mit einem überdurchschnittlichen Erwartungs-
wert bezüglich seines Lebenseinkommens. Mangelt es 
dem Studierenden an einem ausreichenden Einkom-
men, dann sollte er in der Lage sein, seine Studienent-
gelte über ein Darlehen vorzufi nanzieren. Damit auch 
risikoaverse Menschen mit einer entsprechenden Be-
gabung, die vor einer kreditfi nanzierten Ausbildung zu-
rückschrecken, nicht von einem Studium abgehalten 
werden, sollte die Rückzahlung nur dann erforderlich 
sein, wenn nach dem Studium ein aus sozialpolitischen 
Gründen als ausreichend erachtetes Einkommensni-
veau erreicht wird. Ein Studium bleibt damit zumindest 
im Hinblick auf die damit verbundenen Studienentgel-
te eine risikofreie Investition. Akademiker mit geringem 

6 Ich gestehe allerdings zu, dass dieses Prinzip von der Politik gerne 
mit Füßen getreten wird.

7 Vgl. E. G a u g l e r, A. We b e r : Der Wert eines Studentenausweises, 
in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft, 64. Jahrgang (1994), Heft 11, S. 
1457 – 1472.
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Einkommen würden weiterhin entgeltfrei studieren. Die 
mit einer solchen Lösung verbundenen Kosten (Ver-
waltungskosten und Kreditausfälle) können entweder 
vom Staat oder aus der Summe der gezahlten Studien-
entgelte fi nanziert werden8.

Ausgestaltung von Studienentgelten

Bislang wurde von unterschiedlichen Seiten vorge-
schlagen, einen Semesterbeitrag von 500 € pro Se-
mester zu erheben. Ein solcher nutzungsunabhängiger 
fester Beitrag hätte allerdings den Nachteil, dass er 
weder zwischen verschiedenen Studiengängen noch 
zwischen gleichen Studiengängen unterschiedlicher 
Qualität differenziert. Damit wären Fakultäten aber 
nicht in der Lage, durch einen höheren Ressourcen-
einsatz eine bessere Lehre anzubieten und sich diese 
Leistung dann auch höher bezahlen zu lassen. Der Ein-
heitspreis begrenzt künstlich die Möglichkeiten einer 
auf die Bedürfnisse der Studierenden angepassten Dif-
ferenzierung des Studienangebots.

Die mit dem Preismechanismus verbundenen An-
reize können erst zu ihrer vollen Entfaltung gelangen, 
wenn man von den 500 € als Einheitspreis abrückt und 
den einzelnen Anbietern von Studiengängen gestattet, 
entsprechend ihrer Wettbewerbssituation Studienent-
gelte in unterschiedlicher Höhe zu erheben. In genau 
diese Richtung geht auch der von der Hochschulrek-
torenkonferenz (HRK) diskutierte Vorschlag, nach dem 
den Hochschulen die Freiheit eingeräumt werden soll, 
Studienentgelte zu erheben. Über das Ob und die Hö-
he sollen die Hochschulen (eigentlich besser die Fa-
kultäten) entscheiden können9.

Neben der Höhe der Studienentgelte ist auch die Ta-
rifgestaltung für die Lenkungswirkung von Bedeutung. 
Ein nutzungsunabhängiger Studienbeitrag bietet sich 
immer dann an, wenn ein zusätzlicher Studierender 
in einer Lehrveranstaltung weder zusätzliche Kosten 
verursacht, noch einen Kommilitonen von dem Be-
such der Veranstaltung verdrängt (Nicht-rivalität in der 
Nutzung). Schließlich soll durch Studienentgelte die 
Neugier der Lernenden nicht unnötig eingeschränkt 
werden. Die beschriebene Situation ergibt sich insbe-
sondere bei klassischen Vorlesungen, so dass der Be-
such aller Vorlesungen einer Hochschule gegen die 
Bezahlung des allsemestrig anfallenden Studienbei-
trags möglich sein sollte.

Für den Besuch von Kleingruppen-Lehrveranstal-
tungen (Seminare, Laborpraktika, Übungen etc.) treffen 
die oben angeführten Bedingungen nicht zu. Meldet 
sich ein weiterer Studierender zu einem Seminar an, 
muss für ihn ein zusätzliches Referatsthema gefunden 
und eine individuelle Betreuung durch den Hochschul-
lehrer angeboten werden. Auch muss ein Studieren-
der die Möglichkeit zur Verteidigung des Referats vor 
seinen Kommilitonen erhalten, was eine weitere Semi-
narstunde mit entsprechender Raum- und Personal-
kapazität notwendig macht. Im Allgemeinen kann ein 
Referatsthema schließlich nur von einem Studierenden 
bearbeitet werden (so sollte es zumindest sein). Aus 
diesen Gründen bietet sich hier statt eines Beitrags ei-
ne nutzungsabhängige Studiengebühr an.

Eine solche echte Studiengebühr für Kleingruppen-
veranstaltungen hat den Vorteil, dass die Studieren-
den einen Anreiz haben, sich besser vorzubereiten, 
wodurch zeitraubende Mehrfachbesuche von Veran-
staltungen vermieden werden. Umgekehrt hätte die 
Fakultät einen Anreiz (und zusätzliche fi nanzielle Mit-
tel), ein z.B. überfülltes Tutorium mehrfach im Semester 
anzubieten. Diese Anreize in Richtung einer effi zienten 
und hochwertigen Hochschulausbildung gäbe es in 
dieser Intensität bei einem einheitlichen Beitrag von  
500 € je Semester nicht.

Ein Zahlenbeispiel

Eine abstrakte Argumentation ist häufi g nicht in der 
Lage, diffuse Sorgen über eine Veränderung des Status 
quo zu beseitigen. Nackte Zahlen können hier hilfreich 
sein. Daher soll am Beispiel des Studiengangs Be-
triebswirtschaftslehre gezeigt werden, wie hoch die fi -
nanzielle Belastung eines Absolventen ausfallen könnte 
und welche Einnahmen für den Fachbereich erzielbar 
sind10. Die Zahlen sind so gewählt, dass die Belastung 
der Studierenden erträglich bleibt und sollten nicht 
als einheitlicher Tarif missverstanden werden. Studien-
gänge müssen auch über die Höhe der Beiträge und 
Gebühren miteinander in Wettbewerb treten können. 
Folgende Annahmen sind dem Rechenmodell zugrun-
de gelegt worden11:

• der Semesterbeitrag beträgt 300 €,

• die Gebühr für jedes Seminar, Übung oder Tutorium 
beträgt einheitlich 50 € je Semester,

8 Hier könnte man sich vorstellen, dass die Hochschulen aus den Ge-
bühreneinnahmen die Darlehensausfälle begleichen. Siehe hierzu im 
Detail T. S t u c h t e y, a.a.O., S. 159 ff. (2001).

9 Vgl. Hochschulrektorenkonferenz (HRK): Studiengebühren als Option 
für autonome Hochschulen – ein Vorschlag für Eckpunkte einer Mo-
delgestaltung, Oktober 2001.

10 Das Zahlenbeispiel dient also einzig dazu, den Finanzierungseffekt 
bei der Hochschule und die fi nanzielle Belastung beim Studierenden 
aufzuzeigen. Die Anzahl der Kleingruppenveranstaltungen und deren 
Verteilung zwischen den einzelnen Semestern in der Regelstudienzeit 
wurde dem Studienverlaufsplan des Studiengangs BWL an der Tech-
nischen Universität Berlin entnommen.

11 Für die genauen Berechnungen und Annahmen siehe T. S t u c h t e y, 
a.a.O., S. 185 ff.
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• Gebühren und Beiträge werden aus einem Darlehen 
fi nanziert, das sich mit 3% p.a. verzinst,

• nach Abschluss des Studiums wird dem Akademiker 
eine tilgungsfreie Zeit von sechs Monaten gewährt 
und

• das Studium wird in der Regelstudienzeit ohne Wie-
derholungen absolviert.

Der Diplom-Kaufmann hat damit am Ende der til-
gungsfreien Zeit Schulden in Höhe von 5078 €. Wenn 
er das Darlehen in fünf (drei) Jahren zurückzahlt, be-
trägt seine monatliche Rate ca. 90 € (150 €). Diese 
Tilgungsrate sollte - von wenigen Ausnahmen abgese-
hen - von allen Absolventen zu leisten sein, ohne junge 
Menschen von einem Studium abzuschrecken.

Rechnet man die erzielbaren Einnahmen für eine 
wirtschaftswissenschaftliche Fakultät mit 3000 Stu-
dierenden hoch und berücksichtigt, dass die zentrale 
Hochschule z.B. 50% des Aufkommens aus Semes-
terbeiträgen als Overhead für sich verlangt (z.B. für die 
Universitätsbibliothek), ergibt sich ein zusätzliches Mit-
telaufkommen für die Lehre der Fakultät in Höhe von 
gut 2,5 Mill. € p.a. Daraus ließen sich beispielsweise 
ca. 400 zusätzliche Tutoren oder 45 wissenschaftliche 
Mitarbeiter einstellen und die Qualität der Lehre spür-
bar verbessern12.

Schlussfolgerungen

Die vorangegangene Argumentation hat gezeigt, 
dass der Versuch der Bundesregierung, Studienentgel-
te für das Erststudium zu verbieten, aus ökonomischer 
Sicht als schädlich für die Entwicklung der deutschen 
Hochschulbildung angesehen werden muss. Mit einem 
Verbot würde auch in Zukunft verhindert, dass Stu-
dierende und Wissenschaftler einen verstärkten Anreiz 
in Richtung einer effektiven akademischen Ausbildung 
erhielten.

Ebenso in die falsche Richtung geht die im Moment 
bei einigen Bundesländern scheinbar populäre Ein-
führung von Strafgebühren für so genannte Lang-
zeitstudierende. Hierbei bleibt das Studium für eine 
bestimmte Anzahl von Semestern weiterhin entgelt-
frei, nach deren Ablauf wird dann ein Semesterbeitrag 
erhoben. Während die Studierenden durch Langzeit-
studiengebühren einen Anreiz erhalten, ihr Studium 
zumindest innerhalb der entgeltfreien Zeit zu been-
den, entsteht für die Hochschulen ein Anreiz, die Stu-
dierenden möglichst lange bei sich zu behalten. Nur 
so können sie auch über die Lehre zusätzliche fi nanzi-

elle Mittel einnehmen. Das wichtige Effi zienzargument 
zieht hier kaum.

Auch ein studiengangs- und –ortsübergreifend ein-
heitlicher Semesterbeitrag in Höhe von zum Beispiel 
500 € ist keine optimale Lösung. Hierdurch gäbe es 
für die Fakultäten keine Möglichkeit, über den Preis 
eine Differenzierung ihres Studienangebots vorzuneh-
men und sich die passende Nische im Wettbewerb 
um Studierende auszusuchen. Einen Lenkungseffekt 
innerhalb der Fakultäten gäbe es nicht. Für die Studie-
renden wäre die fi nanzielle Belastung in Abhängigkeit 
von der Studiendauer nur ein Anreiz in Richtung einer 
Verkürzung des Studiums, nicht in Richtung eines in-
tensiveren Lernerfolgs z.B. in Seminaren.

Der in der HRK diskutierte Vorschlag , den Hoch-
schulen die Freiheit einzuräumen, Studienentgelte zu 
erheben, ist nach der vorangegangenen Analyse der 
richtige Weg, um das Hochschulsystem in Deutsch-
land ein Stück weit voran zu bringen. Damit wären die 
Hochschulen in die Lage versetzt, Studienentgelte aus 
einem nutzungsunabhängigen Semesterbeitrag und 
Studiengebühren für die jeweils belegten Kleingrup-
penveranstaltungen zu erheben. Die Beiträge können 
zwischen den Studiengängen variieren, die Gebühren 
sogar zwischen einzelnen Lehrver anstaltungen inner-
halb eines Studiengangs.

Eine Selektion der Studierenden sollte sich an Hoch-
schulen nur nach der intellektuellen und nicht nach 
der fi nanziellen Leistungsfähigkeit richten. Unabding-
bar für die Einführung von Studienentgelten ist daher 
eine ausreichende Finanzierungsmöglichkeit für Stu-
dierende, die über Bildungsdarlehen mit einkommens-
abhängiger Rückzahlung sicher gestellt werden kann. 
Diese Darlehen können von den Hochschulen oder 
durch den Staat organisiert werden. In beiden Fällen 
bleibt das Studium auch zukünftig eine risikolose In-
vestition. Eine soziale Selektion aufgrund von Studien-
entgelten ist ausgeschlossen.

Zusätzlich muss sichergestellt sein, dass das Auf-
kommen aus den Studienentgelten dorthin gelangt, wo 
die Lehrleistung auch erstellt wird. Dies ist Aufgabe der 
Hochschulen und sollte von ihnen autonom in ihrem 
eigenen Interesse geregelt werden. Außerdem gilt es 
zu vermeiden, dass der Staat die von den Studieren-
den aufgebrachten Mittel zum Anlass nimmt, seinen 
eigenen Beitrag zur Hochschul fi nanzierung weiter zu 
kürzen. Hier bietet sich insbesondere eine glaubhafte 
Versicherung seitens der Politik durch langfristig gel-
tende Hochschulverträge an. Dies wäre auch wichtig, 
um der vorherrschenden Skepsis der Hochschulange-
hörigen gegenüber der Politik zu begegnen.

12 Die jährlichen Lohnkosten für einen Tutor wurden mit 6 275,50 € und 
die eines Wissenschaftlichen Mitarbeiters mit 55 649 € angenommen.


